
Entscheidungen Haftrecht

standardm�ßigen Beschr�nkungen der Rechte des Untersu-
chungsgefangenen vor, sondern verlangt, dass Eingriffe in
seine Grundrechte in jedem Einzelfall gesondert getroffen
und begr�ndet werden (Senat, Beschl. v. 14.01.2016 – 3 Ws
1100/15, v. 13.02.2014 – 3 Ws 119/14, v. 05.05.2011 –
3 Ws 348/11 und v. 26.09.2011 – 3 Ws 911/11). Die Be-
schr�nkung muss zur Abwehr einer realen Gefahr (Meyer-
Goßner/Schmitt, StPO, § 119 Rn. 6) erforderlich sein; die
bloße M�glichkeit eines Missbrauchs rechtfertigt Freiheits-
beschr�nkungen noch nicht. Bei Telefongespr�chen mit Fa-
milienangeh�rigen ist ein großz�giger Maßstab angebracht
(Meyer-Goßner/Schmitt a.a.O., Rn. 13). Nach diesen Maßst�-
ben ist eine Maßnahme zur Vermeidung einer Verdunke-
lungsgefahr aber ggf. auch dann zul�ssig, wenn der Haftbe-
fehl nur auf Fluchtgefahr gest�tzt ist (Meyer-Goßner a.a.O.,
Rn. 5).

Anhaltspunkte f�r eine solche reale Gefahr des Missbrauchs
ergeben sich weder aus der angefochtenen Entscheidung und
der Nichtabhilfeentscheidung noch aus dem erstinstanz-
lichen Urteil v. 22.10.2015 noch aus den Haftbefehlen des
AG Kassel v. 14.10.2014 und 09.12.2014. Vielmehr ergibt
sich – wie die Verteidigung zutreffend ausf�hrt – aus dem
erstinstanzlichen Urteil, dass der Angekl. von seinem Schwei-
gerecht umfassend Gebrauch gemacht und gerade keine von
den Feststellungen abweichende Einlassung abgegeben hat,
die eine Verdunklung vor Rechtskraft besorgen lassen w�rde.
Nachdem der Angekl. auch �ber die Erlaubnis der un�ber-
wachten Besuche durch Angeh�rige keine bekannt geworde-
nen Verdunklungshandlungen begangen hat, waren mangels
konkreter Gefahr f�r die Zwecke der U-Haft die angeordne-
ten Beschr�nkungen aufzuheben.

Mitgeteilt von RAin Gabriele Steck-Bromme, Frankfurt/M.
u. RA Sven Schoeller, Kassel.

Zwangsmedikation w�hrend des Vollzugs
von Untersuchungshaft

UVollzG NRW § 28; GG Art. 2 Abs. 2

F�r eine medizinisch indizierte Behandlung mit Neurolep-
tika gegen den Willen des in Untersuchungshaft befind-
lichen Angeklagten besteht keine gesetzliche Grundlage.

LG Arnsberg, Beschl. v. 15.02.2016 – II-2 Ks-411 Js 609/15-
39/15

Aus den Gr�nden: I. Der Angekl. befindet sich aufgrund eines
Haftbefehls v. 29.09.2015 in U-Haft. Anfangs wurde die U-Haft in
der JVA Hamm vollzogen, sp�ter erfolgte eine Verlegung in die JVA
Bielefeld-Brackwede und schließlich am 27.01.2016 eine Verlegung
in das Justizvollzugskrankenhaus Fr�ndenberg, wo der Angekl. auf
einer psychiatrischen Abteilung station�r behandelt wird.

Der Leiter des Justizvollzugskrankenhauses hat am 10.02.2016 un-
ter Vorlage einer �rztlichen Stellungnahme um Zustimmung zu ei-
ner beabsichtigten Zwangsmedikation gebeten. In der ausf�hrli-
chen �rztlichen Stellungnahme gehen die behandelnden �rzte da-
von aus, dass bei dem Angekl. eine Psychose aus dem schizophrenen
Formenkreis vorliege. Der Angekl. habe sich bei der Aufnahme im
Justizvollzugskrankenhaus extrem verhaltensauff�llig gezeigt und sei
akut fremdaggressiv gewesen. Ein Aufnahmegespr�ch sei gar nicht
m�glich gewesen, vielmehr sei der Angekl. extrem angespannt und
verbal nicht erreichbar gewesen. Bereits nach zwei Tagen habe er die

Einnahme einer neuroleptischen oralen Medikation verweigert und
keinerlei weitere Krankheitseinsicht gezeigt. Aus diesem Grund sol-
le der Angekl. auch gegen seinen Willen antipsychotisch und sedie-
rend behandelt werden. [...]

II. Der Antrag des Leiters des Justizvollzugskrankenhauses,
der beabsichtigten Zwangsmedikation gem. § 28 UVollzG
NRW zuzustimmen, ist zul�ssig, aber mangels einer ausrei-
chenden gesetzlichen Grundlage nicht begr�ndet.

Die beabsichtigte Zwangsmedikation stellt einen Eingriff
in die k�rperliche Integrit�t des Betroffenen und zugleich
einen besonders intensiven Eingriff in das von Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG mit gesch�tzte Recht auf diesbez�gliche Selbstbe-
stimmung dar. Vor diesem Hintergrund stellt die Gabe von
Neuroleptika gegen den nat�rlichen Willen des Patienten
einen besonders schweren Grundrechtseingriff auch im Hin-
blick auf die Wirkungen dieser Medikamente dar (BVerfG
23.03.2011, 2 BvR 882/09 [= StV 2012, 94] Rn. 44).
Gleichwohl ist es dem Gesetzgeber nicht verwehrt, unter en-
gen Voraussetzungen Behandlungsmaßnahmen gegen den
nat�rlichen Willen des Grundrechtstr�gers ausnahmsweise
zu erm�glichen, wenn dieser zur Einsicht in die Schwere sei-
ner Krankheit und die Notwendigkeit von Behandlungsmaß-
nahmen oder zum Handeln gem. solcher Einsicht krank-
heitsbedingt nicht f�hig ist (vgl. BVerfG a.a.O., Rn. 49). In
der Entscheidung v. 23.03.2011 hat das BVerfG klargestellt,
dass die Zwangsbehandlung eines Untergebrachten nur auf
der Grundlage eines Gesetzes zul�ssig ist, das die Vorausset-
zungen f�r die Zul�ssigkeit des Eingriffs genau bestimmt,
wobei sowohl in verfahrensrechtlicher als auch in materieller
Hinsicht die f�r die Verwirklichung der Grundrechte wesent-
lichen Fragen konkreter gesetzlicher Regelung bed�rfen
(BVerfG a.a.O., Rn. 72 m.w.N.). Der Gesetzgeber ist gehal-
ten, seine Vorschriften so bestimmt zu fassen, wie dies nach
der Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit R�ck-
sicht auf den Normzweck m�glich ist. Diese Grunds�tze hat
das BVerfG in einer neuerlichen Entscheidung v. 14.07.2015
(2 BvR 1549/14 und 1550/14) bekr�ftigt.

Eine verfassungsgem�ße gesetzliche Grundlage f�r die bean-
tragte Zustimmung zur Zwangsmedikation ist nicht gege-
ben.

Namentlich § 28 UVollzG NRW stellt keine verfassungsm�-
ßige gesetzliche Grundlage in diesem Sinne dar. Nach § 28
UVollzG NRW, der sich nach dem Kontext des gesamten
Gesetzes unter Ber�cksichtigung von Abgrenzungsschwierig-
keiten der jeweiligen Gesetzgebungszust�ndigkeiten in erster
Linie an die Anstaltsleitungen wendet (vgl. Regierungsent-
wurf zum UVollzG, LT-Drs. 14/8631, S. 37 f.), d�rfen
Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsf�rsor-
ge durchgef�hrt werden, wenn der �rztliche Dienst dies f�r
unerl�sslich h�lt und das Gericht diese anordnet. Es ist dage-
gen nicht n�her ausgestaltet, unter welchen formellen und
materiellen Voraussetzungen »das Gericht« diese Anordnung
treffen darf. Damit gen�gt § 28 UVollzG NRW unter Be-
r�cksichtigung der durch das BVerfG in dem Beschl. v.
23.03.2011 aufgestellten Maßst�ben nicht den verfassungs-
gem�ßen Anforderungen, die an die Klarheit und Bestimmt-
heit einer gesetzlichen Grundlage f�r einen besonders schwe-
ren Grundrechtseingriff zu stellen sind (vgl. OLG K�ln,
Beschl. v. 07.09.2012, – 2 Ws 644/12 [= StV 2013, 223]).
Weder f�r aktuell noch f�r potenziell betroffene Inhaftierte
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Haftrecht Entscheidungen

noch f�r die zur Normanwendung berufenen Entscheidungs-
tr�ger sind die wesentlichen Voraussetzungen f�r eine
Zwangsbehandlung zur Erreichung des Vollzugsziel aus
dem Gesetz erkennbar. Es fehlt an einer gesetzlichen Rege-
lung dazu, wie vor einer Zwangsbehandlung das zur Er-
reichung des Vollzugsziels unabdingbare Erfordernis krank-
heitsbedingt fehlender Einsichtsf�higkeit festgestellt und
dokumentiert werden soll. Auch fehlt eine Regelung wesent-
licher zur Wahrung der Grundrechte notwendiger ver-
fahrensrechtlicher Eingriffsvoraussetzungen (vgl. OLG K�ln,
a.a.O.).

Das Gericht verkennt nicht, dass das Fehlen von Zwangsbe-
fugnissen zur Durchf�hrung einer als medizinisch notwendig
geachteten Maßnahme dazu f�hren kann, dass der Angekl.
ohne eine solche Zwangsmedikation einen erheblichen ge-
sundheitlichen Schaden nimmt. Ohne verfassungsgem�ße
gesetzliche Grundlage ist eine solche Behandlung aber nicht
auf Grundlage der vollzugsgesetzlichen Vorschriften m�g-
lich.

Mitgeteilt von RAin Christina Reuter, Sundern.

Haftbefehlsaufhebung wegen �berlanger
Dauer des Revisionsverfahrens
StPO §§ 120 Abs. 1, 347 Abs. 1

Eine Sachbehandlung durch die Staatsanwaltschaft, die
einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten f�r die �berpr�-
fung des Revisionsvorbringens des Angeklagten im Hin-
blick auf eine m�gliche Revisionsgegenerkl�rung in An-
spruch nimmt, gen�gt nicht mehr dem in Haftsachen zu
beachtenden Beschleunigungsgebot.

OLG K�ln, Beschl. v. 29.02.2016 – 2 Ws 60/16

Aus den Gr�nden: II. Die gem. § 304 Abs. 1 StPO statthafte
Beschwerde des Angekl. hat Erfolg und f�hrt zur Aufhebung des
Haftbefehls und seiner Freilassung. Auch wenn die StrK mit Beschl.
v. 26.01.2016 – im Rahmen der Nichtabhilfeentscheidung – den
Haftbefehl neu gefasst hat und grunds�tzlich jeweils nur die letzte
Haftentscheidung angefochten werden kann (SenE v. 25.01.2002,
2 Ws 31/02), bedurfte es hier keiner gesonderten Anfechtung der
Entscheidung. Da der Anpassung des Haftbefehls letztlich keine
inhaltliche �nderung zugrundeliegt, w�re die Forderung einer aus-
dr�cklichen Anfechtung auch dieser Entscheidung hier eine bloße
F�rmelei (SenE v. 03.08.2001, 2 Ws 349/01).

1. Der Angekl. ist weiterhin der dem Haftbefehl des AG in Gestalt
der Haftfortdauerentscheidung des LG zugrunde liegenden Tat
dringend verd�chtig i.S.v. § 112 Abs. 1 StPO.

Der dringende Tatverdacht folgt aus der erstinstanzlichen Verurtei-
lung des Angekl. Zwar ist das Urteil des LG mit der Revision an-
gefochten, und es ist dem Senat grunds�tzlich nicht verwehrt, im
Zuge der Pr�fung des dringenden Tatverdachtes die Erfolgsaussich-
ten des Rechtsmittels vorausschauend zu beurteilen; dabei ist je-
doch Zur�ckhaltung angebracht, weil ein Schuldspruch aufgrund
einer Hauptverhandlung regelm�ßig eine h�here Richtigkeitsge-
w�hr bietet als eine anhand der Akten angestellte Prognose (vgl.
Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 58 Aufl. § 112 Rn. 7). Die Verfah-
rensr�ge des Angekl. ber�hrt die Frage des dringenden Tatverdachts
nicht. Die mit den Revisionen im �brigen ger�gten M�ngel des
erstinstanzlichen Urteils – fehlerhafte Beweisw�rdigung, fehlerhafte
Feststellungen des T�tungsvorsatzes und des Mordmerkmals – bie-
ten dem Senat keine zwingenden Anhaltspunkte daf�r, dass die Ver-

urteilung in einer die Haftentscheidung ber�hrenden Weise offen-
sichtlich falsch sein k�nnte. Hiernach ergeben sich keine Zweifel
am Fortbestehen des dringenden Tatverdachts.

2. Auch die von dem Angekl. gegen den Haftgrund der Fluchtge-
fahr eingewandten Umst�nde �ndern nichts daran, dass nach wie
vor Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO) besteht.

Die U-Haft soll nicht nur die Durchf�hrung des Strafverfahrens
gew�hrleisten, sondern auch die Vollstreckung eines auf Freiheits-
entziehung lautenden Urteils sicherstellen (vgl. Meyer-Goßner/
Schmitt a.a.O., Vor § 112 Rn. 4). Der Angekl. hat zwar gegen das
Urteil Rechtsmittel eingelegt, muss aber damit rechnen, dass es
rechtskr�ftig wird. Unter Ber�cksichtigung der nach § 51 Abs. 1
StGB anzurechnenden U-Haft von nunmehr 2 J. und 4 M. ver-
bleibt unter Ber�cksichtigung der vom LG ausgesprochenen Frei-
heitsstrafe im Falle des Rechtskrafteintritts ein Strafrest, der so groß
ist, dass er dem Angekl. erheblichen Anreiz bietet, sich dem weite-
ren Verfahren und der sich ggf. anschließenden Strafvollstreckung
zu entziehen. Bei der anzustellenden Prognose �ber den tats�chlich
zu erwartenden Freiheitsentzug kann der Senat, entgegen der An-
sicht des Angekl. nicht ohne weiteres zugrunde legen, dass dieser
nur einen Teil der Freiheitsstrafe wird verb�ßen m�ssen. Der
Angekl. w�re kein Erstverb�ßer, denn er hat einen Teil der durch
Urteil des AG Neuss v. 09.01.2007 erkannten siebenmonatigen Frei-
heitsstrafe verb�ßt. Zudem hat er versucht, sich der Festnahme zu
entziehen, auch seine Ehefrau hat ihm am Tag der Festnahme zur
Flucht geraten (vgl. dazu die Ausf�hrungen des Senats im Rahmen
des Haftpr�fungsverfahrens in dieser Sache, SenE v. 28.04.2014,
2 Ws 195-198/14, II.2.b).

3. Die Fortdauer der U-Haft erweist sich jedoch infolge ver-
meidbarer, dem Angekl. nicht zuzurechnender Verfahrens-
verz�gerungen, die mit dem Recht des Angekl. auf ein im
rechtstaatlichen Verfahren verankertes Beschleunigungsgebot
nicht mehr vereinbar sind, als unverh�ltnism�ßig.

a) Bei der Anordnung und Aufrechterhaltung der U-Haft ist
stets das Spannungsverh�ltnis zwischen dem in Art. 2 Abs. 2
S. 2 GG gew�hrleisteten Recht des Einzelnen auf pers�nliche
Freiheit und den unabweisbaren Bed�rfnissen einer wirk-
samen Strafverfolgung zu beachten. Grunds�tzlich darf nur
einem rechtskr�ftig Verurteilten die Freiheit entzogen wer-
den. Der Entzug der Freiheit eines der Straftat lediglich Ver-
d�chtigen ist wegen der Unschuldsvermutung, die ihre Wur-
zel im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG hat und
auch in Art. 6 Abs. 2 EMRK ausdr�cklich hervorgehoben
ist, nur ausnahmsweise zul�ssig. Dabei muss den vom Stand-
punkt der Strafverfolgung aus erforderlich und zweckm�ßig
erscheinenden Freiheitsbeschr�nkungen der Freiheitsanspruch
des noch nicht rechtskr�ftig verurteilten Besch. als Korrektiv
gegen�bergestellt werden, wobei dem Grundsatz der Verh�lt-
nism�ßigkeit eine maßgebliche Bedeutung zukommt (vgl.
grundlegend hierzu BVerfGE, Beschl. v. 29.12.2005 – 2 BvR
2057/05 [=StV 2006, 81] – zitiert nach juris, Rn. 83).

Mit zunehmender Dauer der U-Haft vergr�ßert sich das Ge-
wicht des Freiheitsanspruchs regelm�ßig gegen�ber dem In-
teresse an einer wirksamen Strafverfolgung. Daraus folgt zum
einen, dass die Anforderungen an die Z�gigkeit der Bearbei-
tung einer Haftsache mit der Dauer der U-Haft steigen. Zum
anderen nehmen auch die Anforderungen an den die Haft-
fortdauer rechtfertigenden Grund zu (vgl. BVerfG a.a.O.,
Rn. 84, 85).

Die Strafverfolgungsbeh�rden und Strafgerichte m�ssen da-
her alle m�glichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen,
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